
(ßaut-Carif
für die Sxberger Konkurrcnjstrasse*

©enefjmigt mit t). ©taltf).=(£rlaß Dom 10. Dezember 1913, 31 896|4. XIV.

Gebührensatz in F)eller.
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30
unter 45

5Uiei=
mit u. über 10cm. 50

unter 75
für jebc* weitere 4>fcrb 30

Cd)fcit= mit) .fitljfiiljriucrf, für jebee eingefpatmte ßugticr 20
Unbcfpnmttc* ©rofiuicl), berittene Tfcrbe, für jebe* Stint 10
.tleinuicl) für jebc* Stiirf 4
1- Für Unternehmungen, roelcße einen regelmäßigen 2$ertefjr auf ber Straße unterhalten, Patin ein ©eparatabfommen 

in F°rnt einer ißaufcpalierung getroffen roerben
2. Die 9JZaut ift beim ^in= unb Ätücfroeg eigene gu entrichten.
3. (betragene Saften finb mautfrei.
4 ^rächten fchroerfter 5Irt (einfcßließlicf) üöagcu über 7000 $ilo) bürfeu auf biefer Straße nicht beförbert toerben.
o. SJtautfreiheit genießen afle jene ^crfoiteufahrgelegenheiten itub Saftfiipnoerfe fotoie jHitte, meldje nach § 17 unb 

18 beä SDlautgefepeä uotn 26. 'iluguft 1891 auf ärarifchen Straßen oon ber 23e$al)luitg ber 9)fant befreit finb.
6. 9Jtautfrei finb itad) § 2 Wahrten unter 1 Kilometer SBegelänge.
7. ÜOtautfrci finb alle jene Fahrgelegenheiten unb Fut)riüerfe, toeldje innerhalb ber Straßenftrecfe Dcrfehren unb feine 

HJtautftation paffiereti
8. Feber FahNwrfäbegleiter ift Derpflicßtet, bei ber Wautftation an^uhalten, ben 21u3gaitg3= unbf©nbpunft feiner 

Fahrt wahrheitsgetreu an^ugebeti, gegen ©utrichtuug beS ciitfprecfjettbeit 'UtautgelbeS bie betreffenbe Toilette in 
Empfang *u nehmen unb biefelbe roährenb ber ganjen Fnhrt auf ber Äonfurrenjftraße aufeuberoapren.

9. 2Berben auf ber gleidjen Fahrt beibe ÜNautftationen paffiert, fo ift bie 23oflette auf Verlangen bei ber jroeiten 
Station nb^ugeben, im SßeigerungSfaüe ift bie Stretfe gu berechnen uub gu befahlen.

UL Die bel)örblich genehmigten 9ftauttarife unb FJI)rDorfd)riften ^'e9en *n &en jeweils beftimmten 9JtautftclIen ju 
FebermannS ©infitpt auf unb finb and) außen an ben betreffenben ©ebäubeu für Febermann ficfjtbar angebracht.

11 rfuwiberhanblungcn gegen biefe Vlnorbnnngen, falfchc Eingaben, 3Jtißbraud) ber 23oöette unb alle ütatbiuter 
.detjungen werben, infofern fie nicht als 23etrug unter baS Strafgefeß faden, nach bem ©efepe Dom 26. Vluguft 
1891 91. ©. 231- 9tr 42 oerfolgt.

12. 2Bägen, welche als folchc ober burd) eine fiabung bie Breite oon 2 20 m überfdjrciten, biirfen int adgeineiiten 
auf biefer Straße nicht beförbert werben, auSnüßinSweife fattn bieS für unteilbare Fragten uub für foitftige 
befoitbere Fäde (j. 23. fpeinnägeu) als guläffig erflärt werben.

13. Diefe 2$orfcpriftcii treten mit 1. Fäitner 1914 in Straft.

ftufftein, ben 1. Fänner 1914.

Fiir bett ÄoitfiirrcnsauSfcliitß ber ß-ibergftraße
^cr Cimaiin:

Josef E£ger-

Die Erzeugung von Zement im 
Zementwerk Eiberg
Nach dem Stand von 1987

1. Rohstoffgewinnung

Dem Zementwerk Eiberg stehen als Hauptrohstoffe 
Mergel (natürlich vorkommendes Gemisch von 
Kalkstein und Ton) und Kalkstein zur Verfügung. 
Kalkstein wird durch Großbohrlochsprengungen

gewonnen, während der Mergel durch Flächenspren
gungen aufgelockert und dann durch schwere Auf
reißraupen weiter gelockert und abgeschoben wird. 
Schaufellader laden den Rohstein auf Schwerlast
kraftwagen (bis zu 40 Tonnen Ladegewicht) und 
bringen ihn zur Brecheranlage.

2. Vorderkleinermg

Die Vorzerkleinerung geschieht in einem Hammer
brecher getrennt nach den Gesteinsarten Mergel und 
Kalkstein. Aus dem Einsturzbunker gelangt der 
Rohstein über ein ansteigendes Stahlplattenband in 
den Brecher, in dem rotierende Stahlhämmer (je 75 
kg) das Material zerschlagen, bis es in einer Korngrö
ße von ca. 35 mm durch den Rost fällt. Das gebroche
ne Rohmaterial wird über Transportbänder in die 
Steinhalle und von dort, getrennt nach Sorten, in die 
Rohsteinbunker der Rohmühlen gefördert. Zusatz
stoffe werden - falls notwendig - während des Trans
portes beigegeben.

3. Rohmühlenbetrieb

Aus den Rohsteinbunkern werden die verschiedenen 
Gesteine im vom Laboratorium vorgeschriebenen 
Verhältnis über Waagen den Rohmühlen aufgege
ben. Da der Rohstein immer feucht ist und so nicht 
gemahlen werden kann, werden die Mühlen mit hei
ßen Drehofenabgasen beheizt. Die Mühlen sind 
waagrechte, rotierende Stahlzylinder von 2 bis 3 m 
Durchmesser und etwa 6 m Länge. In ihnen befinden 
sich die Mahlkugeln (30 bis 100 mm Durchmesser) 
aus besonders hartem Stahl. Sie zerreiben bei der 
Drehbewegung der Mühle das Rohmaterial zwischen 
sich zu einem feinen Mehl, dessen Hauptanteil eine 
Korngröße von weniger als 0,1 mm hat. Um einen 
Verschleiß der Mühle durch die Mahlkugeln zu ver
hindern, ist sie mit etwa 50 mm dicken Stahlplatten 
gepanzert.
Das Rohmehl wird auf einem Windsichter in den 
feinen und groben Anteil getrennt. Der Feinanteil 
wird als fertiges Rohmehl in die Silos transportiert, 
während der Grobanteil als sogenannte Grieße zur 
erneuten Mahlung zur Mühle zurückgeführt wird.

4. Drehofenbetrieb

Der Drehofen besteht aus einem zylindrischen Stahl
mantel (48 m Länge und 3,5 m Durchmesser) und
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